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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

trotz des in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Umwelt-
bewusstseins lässt sich der Einsatz schadstoffhaltiger Produkte 
im Haushalt oder Hobbybereich nicht immer vermeiden. Reste 
davon oder nicht mehr brauchbare Produkte dürfen keinesfalls 
in die Toilette oder den Ausguss gegossen bzw. über die Rest-
mülltonne entsorgt werden, da sie sonst nicht unerhebliche 
Schäden anrichten können. Die Schadstoffe gelangen über viele 
Wege in die Nahrungskette zurück; über die Luft, das Wasser 
und den Boden.

Um Rückstände schadstoffhaltiger Produkte ordnungsgemäß zu 
entsorgen, bietet der Landkreis Helmstedt zweimal jährlich die 
Möglichkeit, diese Abfälle gebührenfrei beim Schadstoffmobil 
abzugeben. Diese Broschüre soll dabei neben dem Abfall-ABC 
ein Leitfaden sein, exemplarisch darzustellen, welche Abfälle 
als gefährliche Abfälle einzuordnen und daher beim Schadstoff-
mobil abzugeben sind. Außerdem enthält sie auch Hinweise zur 
Vermeidung von Schadstoffen. Bedenken Sie, dass aktiver Um-
weltschutz damit beginnt, umweltbewusst zu denken und zu 
handeln, also beim Einkauf schadstofffreie und abfallarme Pro-
dukte zu bevorzugen.

Die aktuellen Standorte sowie die Termine und Annahmezeiten 
des Schadstoffmobils entnehmen Sie bitte dem Abfuhrkalender 
des Landkreises Helmstedt oder den jeweils zu den Samm-
lungen erscheinenden Informationsblättern, die an den bekann-
ten Stellen ausliegen. Aber auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Umweltamtes stehen Ihnen für Fragen unter der 
Tel.: 05351-121 2517 oder der E-Mail Adresse 

abfallberatung@landkreis-helmstedt.de
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Umweltamt





Die nachfolgenden Abfälle können Sie beim Schadstoffmobil abge-
ben:

Abbeizmittel, Abflussreiniger, Alleskleber, Allzweckreiniger, 
Ammoniak, Autopflegemittel

Backofenreiniger, Badreiniger, Batterien, Bleimennige, Brems-
flüssigkeit

Chemikalien

Desinfektionsmittel, Düngemittel

Entkalker, Entwickler, Entfroster

Glasreiniger, Grillreiniger

Haushaltschemikalien, Holzschutzmittel, Härter

Kalkentferner, Kaltreiniger, Kitte, Klebstoffe, Kunstharze

Insektenbekämpfungsmittel, Imprägnierungsmittel

Metallputzmittel, lösemittelhaltige Möbelpflegemittel

Nagellackentferner, Natronlauge, Nitroverdünnung

Laborchemikalien, Lasuren, Laugen, Leime, Lacke, Lösungs-
mittel

Farben, Feuerlöscher, Fixierer, Fleckenentferner, Frostschutz-
mittel

Ofenreiniger, Ölfarben, Ölfilter, ölgetränkte Lappen



Pinselreiniger, Pflanzenschutzmittel, Photochemikalien, Polster-
pflegemittel, Parkettreiniger

Quecksilberthermometer

Reinigungsmittel, Rostfleckenentferner, Rohrreiniger, Rost-
schutzmittel, Rostumwandler

Terpentin und -ersatz, Teppichkleber

Unkrautbekämpfungsmittel, Unterbodenschutz

WC-Beckensteine, WC-Reiniger, Waschbenzin

Verdünner

Sanitärreiniger, Säuren, Schädlingsbekämpfungsmittel, Silber-
pflegemittel, Spachtelmassen, Spraydosen mit schädlichen In-
halten, Salmiak, Salmiakgeist

Zementfarbe, Zweikomponentenkleber

Elektro- und Elektronikgeräte

Altöl

Sperrmüll

Schrott

Öltanks



können zusammen mit dem Restabfall entsorgt werden. Beachten Sie 
dabei aber, dass Medikamente nicht in die Hände von Kindern oder 
Unbefugten gelangen. Sie dürfen nicht über die Toilette entsorgt 
werden. Häufig nehmen auch Apotheken nicht mehr gebrauchte Arz-
neimittel zurück.

wird aufgrund der Rücknahmeverpflichtung von allen, die Motoren- 
und Getriebeöle vertreiben, in dem Umfang des Öl-Neukaufs zurück-
genommen. Beachten Sie dabei bitte, dass häufig für die Rücknahme 
die Vorlage eines Kaufbelegs gefordert wird.

können kostenlos im Handel zurückgegeben werden. Bitte beachten 
Sie jedoch, dass Händler beim Neukauf ein Pfand erheben müssen, 
wenn keine Alt-Batterie abgegeben wird.

sind von jedem Händler, der Batterien verkauft, kostenlos zurück-
zunehmen, unabhängig davon, wo diese gekauft wurden. Die Rück-
nahmepflicht besteht auch unabhängig vom Neukauf.

werden zum großflächigen Streichen von Innenwänden und Decken 
verwandt, z. B. beim Streichen von Rauhfasertapeten. Da sie im 
wesentlichen lösemittelfrei sind, können die Farbreste in eingetrock-
netem Zustand über den Restabfall entsorgt werden. Für restentleerte 
Farbeimer steht dann der „Gelbe Sack“  zur Verfügung.



Noch ein paar kleine Bitten in eigener Sache im Zusammenhang mit 
dem Umgang und der Rückgabe schadstoffhaltiger Produkte:

Transportieren Sie die Schadstoffe so, dass eine Eigengefähr-
dung sowie die Gefährdung der Umwelt durch Umkippen, Aus-
laufen, Verschütten, etc. verhindert wird.

Niemals verschiedene Schadstoffe zusammenschütten, da es 
sonst zu gefährlichen Reaktionen kommen kann.

Schadstoffe möglichst in der Originalverpackung oder, wenn 
diese nicht mehr vorhanden ist, in einem verschlossenen und 
etikettierten Gefäß beim Schadstoffmobil abgeben.

Restentleerte Verpackungen (tropffrei, rieselfrei, staubfrei) mit 
dem „Grünen Punkt“  sollten über die „Gelben Säcke“  entsorgt 
werden.

Schadstoffhaltige Abfälle gehören nicht auf die Straße oder in 
die Landschaft, auch dann nicht, wenn es sich um einen Stand-
ort der mobilen Schadstoffsammlung handelt, der noch am glei-
chen Tag vom Schadstoffmobil angefahren wird.

Beachten Sie, dass das Abstellen von Schadstoffen auf dem je-
weiligen Sammelplatz oder an anderer Stelle eine Ordnungswid-
rigkeit und bei dadurch verursachten Verunreinigungen von 
Boden und Grundwasser u. U. sogar eine Straftat darstellt, die 
mit einem Bußgeld/Strafbefehl geahndet werden kann.



Tipps zur Vermeidung

Greifen Sie beim Einkauf auf umweltfreundliche und schad-
stoffarme Produkte zurück (Blauer Umweltengel).

Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Kauf schadstoffhaltiger 
Haushaltschemikalien.

Wenn der Kauf schadstoffhaltiger Produkte unumgänglich ist, 
kaufen Sie diese nicht auf Vorrat, sondern nur in der tatsächlich 
benötigten Menge.

Produkte, die mit dem „Blauen Umweltengel“  gekennzeichnet 
sind, sind verhältnismäßig umweltfreundlich, aber nicht unbe-
dingt schadstofffrei. Eine generelle Umweltfreundlichkeit wird 
dem Produkt nicht bescheinigt, dennoch kann die Kennzeich-
nung als Orientierung dienen.

Verwenden Sie keine für den industriellen Gebrauch bestimm-
ten Produkte.

Setzen Sie Batterien und Akkus nur ein, wenn es nicht anders 
geht.

Wenn sich der Einsatz von Batterien nicht vermeiden lässt, 
greifen Sie auf wiederaufladbare Akkus statt auf Batterien zu-
rück.

Setzen Sie zur Fleckentfernung auf umweltfreundliche Alterna-
tiven, wie zum Beispiel altbewährte Hausmittel.

Verzichten Sie auf Pflanzenschutzmittel und gärtnern Sie ökolo-
gisch.

Vermeiden Sie Insektenschutzmittel und setzen Sie statt der 
„chemischen Keule“  auf die altbekannten Fliegengitter oder 
Fliegenklatschen.

Verwenden Sie anstelle von Mottenschutzmitteln Duftsäckchen 
mit Lavendel oder Zedernholz.


